
 

Satzung des Landkreises Osterholz 

über die Erhebung von Kostenbeiträgen für 

die Inanspruchnahme von Kindertagespflege 

nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch (VIII) 

 

 

Aufgrund der §§ 10 und 58 Abs.1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-

zes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576) mit den entsprechen-

den Änderungsgesetzen und den §§ 23, 90 SGB VIII in Verbindung mit § 2 des Niedersächsi-

schen Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, hat der Kreistag des 

Landkreises Osterholz am 07.06.2018 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

 Kostenbeitragspflicht 

(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 

nach §§ 23 und 24 SGB VIII wird gemäß § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII von den Eltern als Ge-

samtschuldner ein öffentlich-rechtlicher Kostenbeitrag erhoben. Lebt ein Kind nur mit einem 

Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern.  

 

(2) Die Höhe des monatlichen Kostenbeitrages richtet sich nach dem Einkommen, der Anzahl 

der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und der monatlichen bewilligten Betreuungs-

zeit entsprechend der Beitragsstaffel in der Anlage zu dieser Satzung, bis maximal zur Kos-

tendeckung für den Landkreis im Einzelfall.  

(3) Die Beitragsstaffelung geht von einem kindergeldberechtigten Kind aus. Für jedes weitere 

kindergeldberechtigte Kind in der Familie wird das Jahreseinkommen um 3.000,00 € verrin-

gert. 

 

(4) Werden zwei Kinder in Kindertagespflege betreut, wird der Kostenbeitrag für das im glei-

chen Umfang in Kindertagespflege betreute zweite Kind um die Hälfte reduziert. Bei unter-

schiedlichen Betreuungszeiten gilt die Ermäßigung für das Kind mit dem geringeren Betreu-

ungsumfang. 

§ 2 

Einkommensermittlung 

(1) Die Eltern bzw. der Elternteil, bei dem das Kind lebt, haben dem öffentlichen Träger der 

Jugendhilfe das Einkommen nachzuweisen. Werden keine Angaben gemacht oder keine aus-

reichenden Nachweise vorgelegt, erfolgt eine Einstufung in die Stufe 13 der Anlage. 

(2) Die Eltern bzw. der Elternteil, bei dem das Kind lebt, die Empfänger von laufenden Leis-

tungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II, dem SGB XII oder nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind, haben für die Dauer des nachgewiesenen 

Bezuges keinen Kostenbeitrag zu leisten. 

(3) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der Beitrags-

pflichtigen im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes in der jeweils gel-

tenden Fassung und vergleichbaren Einkünften, die im Ausland erzielt werden. Ein Ausgleich 



mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehe-

gatten ist nicht zulässig. 

 

(4) Dem Einkommen nach Abs. 3 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die 

zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern bzw. 

dem Elternteil und die kindergeldberechtigten Kinder hinzuzurechnen. Das Kindergeld zählt 

nicht zum Einkommen. Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz wird nur 

berücksichtigt, soweit es einen Betrag von monatlich 300,- € überschreitet. 

 

(5) Maßgebend ist das Einkommen, das die Beitragspflichtigen in dem Kalenderjahr haben, 

das dem Beginn bzw. einer Fortsetzung der Kindertagespflege vorangeht (Bemessungszeit-

raum). 

 

Soweit das zu Beginn bzw. bei Fortsetzung der Kindertagespflege erzielte durchschnittliche 

Monatseinkommen wesentlich von dem im vorangegangenen Kalenderjahr erzielten durch-

schnittlichen Monatseinkommen abweicht und dies zur Einstufung in eine andere Einkom-

mensgruppe nach der Kostenbeitragsstaffel führen würde, kann eine Berücksichtigung des 

voraussichtlich in dem auf den Beginn der Tagespflege folgenden 12-Monats-Zeitraum erziel-

ten Einkommens erfolgen. 

 

(6) Von dem Einkommen werden abgezogen: 

 

1. die für den Bemessungszeitraum auf das Einkommen zu leistenden Steuern ein-

schließlich Solidaritätszuschlag, 

2. die für den Bemessungszeitraum von dem Kostenbeitragsschuldner zu leistenden 

Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung 

und 

3. nach Grund und Höhe angemessene Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versiche-

rungen zur Absicherung der Risiken von Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Ar-

beitslosigkeit.  

 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.08.2018 in Kraft. 

 

 

Osterholz-Scharmbeck, den 

 

 

Landkreis Osterholz 

 

 

Bernd Lütjen 

 

Landrat 




